
 
Nutzungsvereinbarung 

für den VW-Kleinbus BZ-YB 346 
 
 
Fahrzeughalter:  Stadt Wittichenau 
       Markt 1 
       02997 Wittichenau 
 
 

 
Nutzungsbedingungen 

Der Kleinbus darf nur im Rahmen des Projektes „kids-shuttle“ und 
ausschließlich zum Transport von Kindern und Jugendlichen der 
Stadt Wittichenau genutzt werden. 
 
Mit Übernahme des Kleinbusses erkennt der Nutzer (=Fahrer) mit seiner 
Unterschrift an, dass sich der Kleinbus im verkehrssicheren Zustand 
befindet. Er bestätigt auch den Erhalt der Kfz-Zulassung, grüner 
Versicherungskarte, TÜV- und Abgasprotokoll sowie Bordbuch.  
 

 
Nutzungszwecke dieses Vertrages: 

Der Nutzer hat bei Abschluss dieses Vertrages seine gültigen 
Führerschein vorzulegen. Der Kleinbus darf nur für den vorstehend 
bezeichneten Nutzungszweck eingesetzt werden. Der Nutzer trägt die volle 
Verantwortung für den Kleinbus und verpflichtet sich, den Bus sorgfältig 
zu behandeln. 

Pflichten des Nutzers: 

Der Nutzer haftet für alle Folgen aus der Missachtung gesetzlicher 
Bestimmungen, für alle vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführten 
Schäden, die durch die bestehende Kfz-Versicherung nicht gedeckt sind, 
wie Selbstbeteiligung, Rückstufungsprämien u.a. 
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten und/oder anderen Vergehen mit bzw. 
am Kleinbus während der Nutzungszeit werden auch nach Ablauf des 
Vertrages an den Nutzer weiterbelastet.  
 
Bei Verkehrsunfällen ist stets die Polizei hinzuzuziehen. Der Bus ist 
haftpflicht-und insassenversichert. 
 
Der Kleinbus ist bei Antritt (Nutzungsbeginn) vollgetankt und in sauberem 
Zustand übergeben worden, so dass die Rückgabe nur in gleichem Maße 
zu erfolgen hat.  
Jede Fahrt, einschließlich der getankten Menge, ist ordnungsgemäß in das 
Fahrtenbuch einzutragen. Eine Kopie des Tankbeleges ist bei Rückgabe 
des Fahrzeuges abzugeben. 
 
Der Eigentümer (Stadt Wittichenau) übernimmt alle Reparaturen auf seine 
Kosten, die durch den normalen Verschleiß erforderlich werden. 
Notwendige Reparaturen, die auf vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln 



des Nutzers zurückzuführen sind, erfolgen zu Lasten und Kosten des 
Nutzers. 
 
Kann der Kleinbus aus unvorhergesehenen Gründen nicht termingerecht 
am vereinbarten Ort zurückgeben werden, sind wir rechtzeitig per SMS 
unter der Nummer 0151 14456460 zu verständigen, um einen neuen 
Rückgabetermin und –ort zu vereinbaren.  
 
 
 
Stadtverwaltung Wittichenau 
 
 
 
 
 
 
 

 
Checkliste 
 
Bei Unfall:       POLIZEI rufen! 
 
Im Bus ist       RAUCHVERBOT! 
 
Der Bus ist ordentlich zu behandeln! 
 
Nach Beendigung der Fahrt ist immer voll zu tanken!    DIESEL 
Die Kopie des Tankbeleges bitte beilegen. 
 
Das Fahrtenbuch ist gewissenhaft zu führen. 
 
Vor Abgabe des Busses ist dieser zu reinigen und der Müll zu 
entsorgen! 
 
Mängel und Beanstandungen sind zu melden. 
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